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Verwendung von Mitteln aus dem Vermögen der Parteien und

Massenorganisationen der ehemaligen DDR

Ihr Schreiben vom 23. Februar 2018

Sehr geehrter Herr Dombrowski,

Magdeburg, 6. März 2018
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vielen Dank für Ihr o.g. Schreiben, das zur Beantwortung an mich weiterge-

leitet wurde.

Den neuen Ländern und Berlin werden in diesem Jahr voraussichtlich

185 Mio. EUR aus dem Vermögen der ehemaligen Parteien und Massenor-

ganisationen der DDR (nachfolgend PMO-Vermögen) zufließen. Die Ver-

wendung des von der treuhänderischen Verwaltung erfassten PMO-

Vermögens richtet sich dabei ausschließlich nach § 20b Abs. 3 PartG-DDR.

Danach müssen diese Mittel für gemeinnützige Zwecke in den neuen Län-

dern und Berlin zur Förderung der wirtschaftlichen Umstrukturierung einge-

setzt werden.

Wie bereits in meinem Schreiben vom Februar dieses Jahres dargestellt,

darf bei der Verwendung dieser Gelder nur die Allgemeinheit, nicht aber eine

abgrenzbare Gruppe von Personen, begünstigt werden. Dies wurde im Übri-

gen bereits in der Diskussion bei der Einführung des § 20b PartG-DDR klar-
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gestellt. Damit stehen diese Mittel nicht zur Entschädigung Einzelner zur Verfügung.

Der Begriff der Gemeinnützigkeit im Sinne des § 52 AO ist im Übrigen nicht identisch mit den

,,gemeinnützigen Zwecken" im Sinne des § 20b PartG-DDR, da § 52 AO allein steuerliche Befrei-

ungstatbestände regelt. ln diesem Zusammenhang verweise ich auf die Ausführungen der Bun-

desanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BVS) im Schreiben vom 5. Februar 2018

an Herrn Dr. Sachse. Möglich sind - und auch dies wurde von der BvS in dem genannten Schrei-

ben deutlich - Zuwendungen aus dem PMO-Vermögen zur Unterstützung von Projekten, die im

Interesse der Allgemeinheit durchgeführt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

-Gef-
Michael Seifert


